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Insassen den Wunsch nach einer Tätigkeit — und
den hohen Anteil von psychisch gestörten, aber nur
selten einer adäquaten Behandlung zugeführten,
alten Leuten. Diese Arbeit zeigt auch, dass es
manchenorts immer noch einschränkende und
demütigende Hausordnungen, ja eigentliche Straf
Systeme in Altersheimen gibt (8, 9).

Alte Leute ertragen Institutionen wahrscheinlich
besonders schlecht. Darum erscheint in der
Literatur über Altersheime immer wieder der Wunsch,
diese möchten einerseits durch ambulante Dienste,
die ein möglichst langes Verbleiben in der
gewohnten Umgebung gewährleisten und
andererseits durch Pflegeheime ersetzt werden, in
welche die alten Leute eintreten würden, wenn die
ambulanten Dienste nicht mehr genügen. Eine
andere Lösung wäre die, dass sich die Jüngeren
unter den Aelteren bei noch gutem Gesundheitszustand

zu selbständigen Wohngemeinschaften zu-
sammenschliessen würden, in der schwächer und
unselbständiger werdende Mitglieder verbleiben
könnten — also Selbsthilfe statt Institution.

Was können wir hier und jetzt tun? Massnahmen
ergreifen, die den Insassen von Alters-, Pflege- und
Chronischkrankenheimen möglichst viel
Entscheidungsfreiheit und eigene Aktivität sowie einen
strukturierten Tageslauf sichern. Vielleicht sollten
wir davon ausgehen, dass für den alten Menschen
ein eigenes Territorium eine Notwendigkeit ist —
und ihm auch im Krankenheim wenigstens einen
Winkel geben, den er zeitweise gegen
unerwünschte Einblicke schützen kann, um mit
Angehörigen, dem Seelsorger oder dem Arzt unter vier
Augen zu sprechen oder auch einfach einmal mit
sich selber allein zu sein. So könnten psychische
Schäden durch Hospitalisierung vermindert oder
vermieden werden.
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«Die Fertigmacher», Roman von Arthur Honegger

Heime und Anstalten als fragwürdige gesellschaftliche

Institutionen waren immer in bestimmten
Zeitabschnitten Zielscheibe kritischer Journalisten
und Schriftsteller, die in sachlicher oder polemischer
Art Mißstände anprangerten.

Unter den Schriftstellern ist C. A. Loosli zu nennen,
der seine Jugendzeit als Verdingbub in einer
Armenanstalt verbrachte und folgende Kampfschriften
verfasste: Betrachtungen und Gedanken eines
ehemaligen Anstaltszöglings, 1924; Ich schweige nicht,
1925; Erziehen, nicht erwürgen, 1929.

In der gleichen Zeit hat Jakob Schaffner in seinem
Roman: «Johannes» seine Erlebnisse in einer
pietistischen Armenanstalt beschrieben. (1922, Neuauflage

1952.)

Und jetzt ist es Arthur Honegger, der ebenfalls
autobiographisch mit einem Roman «Die Fertigmacher»
einen Beitrag an notwendige Heimreformen leisten
möchte.

Im Gegensatz zu Jakob Schaffner, der mit einem
ausgesprochenen psychologischen Feingefühl die
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positiven und negativen Seiten seiner Heimerlebnisse

zu schildern wusste, sind bei Arthur Honegger
die holzschnittartig eindrücklich gezeichneten Figuren

nur Repräsentanten abwegiger menschlicher
Haltungen. Damit wird der Roman zu einer einseitigen
und darum nicht ganz glaubwürdigen Anklage.

Sicher ist es einem Schriftsteller erlaubt, tendenziös
zu vereinfachen. Wenn aber Orte der Handlungen
namentlich angegeben werden und es ein leichtes
ist, auch Personen zu identifizieren, dann nähert
sich die nur destruktive Schilderung von Personen
und Zuständen einer gröblichen Verunglimpfung,
gegen die sich die Betroffenen nicht mehr wehren
können.

Gesellschaftskritische Romane und journalistische
Kritik an bestehenden Unzulänglichkeiten — und
solche wird es immer geben — sind sicher notwendig,

damit Bestehendes und zur Routine Erstarrtes
immer wieder in Frage gestellt wird. Beim Roman
von Honegger muss man sich aber fragen, ob es
sinnvoll ist, ein so verzerrtes Bild von der
Versorgungspraxis und den Heimen aus den vierziger Jahren

heraufzubeschwören und so zu tun, als ob es

damals und heute unter Heimerziehern und
Vormündern nur unfähige und für die Nöte der
gesellschaftlichen Aussenseiter nur verständnislose, selbst
psychisch angeschlagene Menschen gegeben hätte.

Ganz daneben greift der Benziger-Verlag, der auf
dem Umschlag des Buches schreibt: «Dieser Roman
berührt ein gemiedenes Thema: das Elend unserer
Erziehungsanstalten. »

Wenn man dermassen in Unkenntnis der Entwicklung

und der fachlichen Auseinandersetzung über
die Problematik der Heimerziehung ein Buch
schmackhaft machen will, dann wird man höchstens
eine unkritische Leserschaft ansprechen und sich
den Vorwurf gefallen lassen müssen, eine potentielle
Leserschaft irrezuführen.

Das Pauschalurteil, «Die Fertigmacher», liesse sich
auch auf jene anwenden, die, aus was immer für
Gründen, es als verdienstvoll erachten, die dauernden

Bestrebungen und die beachtlichen Errungenschaften

in der sozialen Arbeit der vergangenen
dreissig Jahre, gewollt oder ungewollt, zu diskriminieren.

E. M.

Aus AHV und IV

Durchführungsfragen

AHV/IV:
Zustellung von KassenVerfügungen bei Vertretung

des Versicherten durch einen Anwalt

(Hinweis auf Rz 1053 der Wegleitung
über die Renten)

Wird ein Versicherter (Leistungsberechtigter oder
Beitragspflichtiger) durch einen Anwalt vertreten,
so stellt sich die Frage, wem die Verfügung
zuzustellen ist. Zu diesem Punkt hat das EVG in
seinem Urteil vom 15. März 1974 i. S. R. E. (ZAK 1974,
S. 366 ff.) Stellung genommen. Danach liegt eine
mangelhafte Eröffnung vor und treten die mit der
Zustellung verknüpften Rechtsfolgen (zum Beispiel
Beginn eines Fristenlaufes) nicht ein, wenn die
Verfügung nicht dem bevollmächtigten Anwalt
zugestellt wird. Dieser Entscheid bestätigt Rz 1053
der Wegleitung über die Renten, wonach die
Rentenverfügung bzw. Verfügung über die Hilflosen-
entschädigung im Original dem nachgewiesener-
massen bevollmächtigten Anwalt zuzustellen ist.
Dies gilt auch für das Verfahren in der IV (Rz 202
des Kreisschreibens über das Verfahren in der IV

in der Fassung gemäss Nachtrag vom 1. Januar
1968) und den Bezug der Beiträge.

Es ist zu beachten, dass die Zustellung an den
bevollmächtigten Anwalt bei jeder rechtserheblichen
Mitteilung der Ausgleichskasse zu erfolgen hat,
also bei einer Verfügung über eine Leistung oder
Beitragszahlung ebenso wie beispielsweise bei
einer Mahnung.

IV: Eingliederungsmassnahmen
im Sinne von Artikel 12 IVG nach Unfällen

oder Krankheiten

(Art. 12 IVG; Art. 2 IVV; Rz 6 des KS
über medizinische Massnahmen)

1. Grundsatz. Stabile Defekte, die als Folge von
Unfällen oder Krankheiten entstehen, können Anlass
geben zu Eingliederungsmassnahmen nach Artikel
12 IVG, wenn kein sachlicher und zeitlicher
Zusammenhang mit der Unfall- oder Krankheitsbehandlung

mehr besteht. Die Behandlung von Komplikationen

bei Unfallfolgen oder Krankheiten ist zur
Behandlung des Leidens an sich zu rechnen. So-
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